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MMuusstteerr  eeiinneess  GGeesseellllsscchhaaffttssvveerrttrraaggeess  zzuurr  GGrrüünndduunngg  eeiinneerr  

KKoommmmaannddiittggeesseellllsscchhaafftt  ((KKGG))  
 
 
Zwischen 
 
Herrn Alfons Müller, A-Stadt 
 
und 
 
Frau Bettina Glückauf, A-Stadt 
 
wird der nachstehende Vertrag zur Errichtung einer Kommanditgesellschaft (KG) geschlos-
sen: 
 
I. Präambel 
 
1. Herr Alfons Müller erklärt, dass er allein verfügungsberechtigter Inhaber des Patentes 

Nr. X200M5 ist, das am 10. Februar ...  durch Patentamt M. erteilt wurde und zum Ge-
genstand der zu errichtenden Gesellschaft hat. 

 
2. Mit dem Abschluss des Vertrages verfolgen die Parteien den Zweck der Verwertung der 

unter I. 1 näher bezeichnet Erfindung sowie der Verwertung ergänzender oder neuer Er-
findungen des Herrn Müller. 

 
II. Vertragsinhalt 
 
§ 1 Firma 
 
Die Gesellschaft wird unter dem Namen 
 

„Alfons Müller KG, Ingenieurbüro“ 
 

geführt. 
 
§ 2 Sitz der Gesellschaft 
 
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in A-Stadt 
 
§ 3 Geschäftsjahr und Beginn der Gesellschaft 
 
Die Gesellschaft beginnt am Tage der Eintragung ins Handelsregister. Das Geschäftsjahr 
endet am 31. Dezember. 
 
§ 4 Gesellschafter und Einlagen 
 
Persönlich haftender Gesellschafter ist Herr Alfons Müller. 
Frau Bettina Glückauf ist Kommanditist. 
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Das Geschäftskapital setzt sich wie folgt zusammen; 
 
Herr Alfons Müller 

Vermögenswerte - in der Anlage 1 aufgeführt - EUR 250 000,00 
 
Frau Bettina Glückauf 

Vermögenswerte – in der Anlage 2 aufgeführt - EUR 50 000,00 
 
Gesamteinlagen:  EUR 300.000,00 
 
Nachträgliche Einlagen werden nur durch einstimmigen Gesellschafterbeschluss ermöglicht. 
 
§ 5 Rechte und Pflichten der Gesellschafter 
 
Die Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft durch Herrn Müller ist in folgenden 
Fällen eingeschränkt und bedarf der Zustimmung des Kommanditisten: 
 
a) Erwerb und Veräußerung sowie Belastung von Grundstücken und Gebäuden, 
b) Erwerb anderer Unternehmen, Übernahme und Veräußerung von Beteiligungen, 
c) Bestellung von Prokuristen, 
d) Verpfändungen, 
e) Darlehensaufnahme von mehr als 25.000,00 EUR 
f) Angelegenheiten, die das Patent berühren. 
 
Für die Tätigkeit der Geschäftsführung erhält Herr Alfons Müller vorab 4.000,- EUR monat-
lich. Frau Bettina Glückauf arbeitet als kaufmännische Assistentin im Unternehmen mit. Sie 
erhält für diese Arbeit monatlich 2.000,- EUR. 
Die Bezüge der Gesellschafter werden jährlich durch Gesellschafterbeschluss neu festge-
legt. 
 
§ 6 Gewinn- und Verlustbeteiligung 
 
Die Gewinn- und Verlustbeteiligung erfolgt nach Kapitalanlagen. 
 
§ 7 Patent 
 
Herr Müller überträgt die Alleinnutzungsrechte der Müller KG. Die weiteren Kosten für das 
Patent übernimmt für In- und Ausland die Müller KG. 
 
§ 8 Vertragsdauer 
 
Der Vertrag tritt mit Eintragung in das Handelsregister in Kraft. Er endet bei gegenseitigem 
Einverständnis der Gesellschafter. Der Patentinhaber erhält bei Auflösung der Gesellschaft 
die Allein-Nutzungsrechte der Müller KG zurück. 
Frau B. Glückauf ist im Falle der Auflösung verpflichtet, über die Erfindungen und der Erfah-
rungswissen des Herrn Müller Dritten gegenüber Stillschweigen zu bewahren. 
Das Gesellschaftsvermögen ist im Falle der Auflösung nach Kapitalanteilen zu verteilen. 
 
§ 9 Tod eines Gesellschafters 
 
Die Gesellschaft wird bei Tod eines Gesellschafters nicht aufgelöst. die Erben treten als Ge-
sellschaftsnachfolger in die Müller KG ein. Die Erben sind berechtigt, im Laufe eines halben 
Jahres nach Eintritt in die Firma mit einjähriger Kündigungsfrist den Vertrag zu lösen. Die 
Erben sind im Falle der Kündigung verpflichtet, den Gesellschaftern ein Optionsrecht einzu-
räumen. 
§ 10 Salvatorische Klausel  
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Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so wird die Rechtswirk-
samkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt. 
Die betreffende Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem angestrebten 
wirtschaftlichen oder rechtlichen Zweck möglichst nahe kommt.  
 
§ 11  Änderungen des Vertrages 
 
Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.  
 

§ 12 Gerichtstand 
 
Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist das Gericht in A-Stadt örtlich zuständig. 
 
 
A-Stadt, am 10. Mai ...  
              
 

Alfons Müller       Bettina Glückauf 
 
 
 


